
Dem Bürgerantrag vom 07.08.2019 zur Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 14 
„Aachener Straße“ 1.Änderung mit dem Ziel im hinteren Grundstücksbereich auch eine 2-geschossige 
Wohnbebauung zu ermöglichen, wird nicht entsprochen.  


